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Absender
	Eingangsdatum:

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Eintrag durch das Jobcenter)


An

Jobcenter Arbeitplus Bielefeld

Team 641 – IDL-AGH-MAE
Willy-Brandt-Platz 2
33602 Bielefeld

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach § 16d Satz 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

hier: Förderantrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Kenntnisnahme des vom Jobcenter Arbeitplus Bielefeld erstellten Merkblattes „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach § 16d Satz 2 SGB II - Merkblatt mit den wichtigsten Regelungen zur Umsetzung in Bielefeld“ hatte ich bei Ihnen mit Schreiben vom       ein Angebot zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach § 16d Satz 2 SGB II (kurz: AGH-MAE) eingereicht. Nach Beratung in der AGH-MAE-Prüfkommission haben Sie bzw. die Arbeitplus in  Bielefeld GmbH, an dessen Stelle das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld gemäß $ 76 Abs. 3 SGB II zum 01.01.2011 getreten ist, mir mit Schreiben vom       mitgeteilt, dass und unter welchen Einschränkungen, Vorgaben bzw. Rahmenbedingungen mein Angebot unter der laufenden Nummer      /      in den Pool besetzbarer AGH-MAE-Plätze aufgenommen worden ist.

Bezugnehmend hierauf beantrage ich hiermit die Gewährung von Förderleistungen gemäß § 16d Satz 2 SGB II, da die nachfolgend aufgeführte Person ab dem dort genannten Datum an dieser AGH-MAE teilnehmen soll.

Es handelt sich dabei um nicht versicherungspflichtige Beschäftigungen von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach dem SGB II in Sozialrechtsverhältnissen, für die den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene Entschädigung für Mehraufwendungen zu zahlen ist. Die Arbeiten liegen im öffentlichen Interesse, sind zusätzlich und wettbewerbsneutral. Es wird kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts begründet; die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubsgesetz mit Ausnahme der Regelungen über das Urlaubsentgelt werden jedoch entsprechend angewendet. Für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften die teilnehmenden Personen nur wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

A.
Antragsteller/AGH-MAE-Träger/Maßnahmeträger

	AGH-MAE-Träger:
	     

	Straße, Haus-Nr.:
	     

	PLZ, Ort:
	     

	Betriebsnummer:
	     

	Ansprechperson:
	     

	Telefon:
	     

	Fax:
	     

	E-Mail:
	     

	Bankverbindung:
	     


B.
Beschreibung des AGH-MAE-Platzes
Die ausführliche Beschreibung des AGH-MAE-Platzes ergibt sich aus meinem o.g. Schreiben, mit dem ich die Schaffung des AGH-MAE-Platzes angeboten hatte, unter Beachtung der Einschränkungen, Vorgaben bzw. Rahmenbedingungen, die von der AGH-MAE-Prüfkommission aufgestellt und im o.g. Schreiben des Jobcenters Arbeitplus Bielefeld bzw. der Arbeitplus in Bielefeld GmbH, an dessen Stelle das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld gemäß $ 76 Abs. 3 SGB II zum 01.01.2011 getreten ist, niedergelegt worden sind. Um umfangreiche Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich auf diese mich bindenden Schreiben und beschränke mich an dieser Stelle darauf, die wesentlichen Inhalte wiederzugeben:
	Lfd. Nr.
	     /     

	Angebot des AGH-MAE-Trägers vom
	     

	Kurzbezeichnung der AGH-MAE
	     

	Einsatzfeld der Teilnehmerin/des Teilnehmers
an der AGH-MAE
	     

	Abschließende Auflistung der Tätigkeiten, die im Rahmen der AGH-MAE von der Teilnehmerin/dem Teilnehmer erledigt werden
	     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

	Einsatzort(e), an dem/denen die Teilnehmerin/der Teilnehmer während der AGH-MAE tätig wird
	     

	Sonstiges
	     


Die vorstehend genannte AGH-MAE erfüllt die gesetzlichen Voraussetzungen des § 16d Satz 2 SGB II:

· Die zu erledigenden Tätigkeiten liegen im öffentlichen Interesse.

· Bei den zu erledigenden Tätigkeiten handelt es sich um zusätzliche Tätigkeiten.

· Durch die AGH-MAE wird reguläre Beschäftigung nicht gefährdet, verdrängt oder verhindert.

· Die AGH-MAE ist wettbewerbsneutral.

· Die AGH-MAE ist arbeitsmarktpolitisch zweckmäßig.
Im Übrigen verweise ich auf die Ausführungen unter D.1 bis D.3 in meinem o.g. Angebot zur Schaffung von AGH-MAE.

C.
Teilnehmerbezogene Angaben
	Name, Vorname
	     

	Straße, Ort
	     , 33      Bielefeld

	Kundennummer
	     

	Beginn der Teilnahme an der AGH-MAE
	     

	Planmäßiges Ende der Teilnahme an der AGH-MAE
	     



	Die wöchentliche Einsatzzeit der Teilnehmerin/des Teilnehmers an der AGH-MAE beträgt (einschließlich fachpraktischer Anleitung, Qualifizierung und sozialpädagogischer Begleitung/Betreuung)
	      Stunden


Die Verteilung der wöchentlichen Einsatzzeit sieht wie folgt aus:

	Wochentag
	von – bis
	
	Wochentag
	von – bis

	Montag
	      Uhr
	
	Dienstag
	      Uhr

	Mittwoch
	      Uhr
	
	Donnerstag
	      Uhr

	Freitag
	      Uhr
	
	     
	      Uhr


Besonderheiten hinsichtlich der Verteilung der wöchentlichen Einsatzzeit:      
D.
Trägerleistungen gegenüber der Teilnehmerin/dem Teilnehmer
Im Rahmen der AGH-MAE erbringe ich gegenüber der Teilnehmerin/dem Teilnehmer folgende Leistungen:

 FORMCHECKBOX 

Fachpraktische Anleitung, Einarbeitung und Unterweisung der teilnehmenden Person.

Diese Aufgabe wird wahrgenommen durch  FORMDROPDOWN 
      .  FORMDROPDOWN 
 ist fachlich und pädagogisch geeignet, diese Aufgabe wahrzunehmen und verfügt über den hierfür erforderlichen aktuellen fachlichen und pädagogischen Wissensstand.
 FORMCHECKBOX 

Sozialpädagogische Unterstützung der Teilnehmerin/des Teilnehmers mit der im o.g. Merkblatt beschriebenen Zielsetzung und in der wie zum AGH-MAE-Typ 2, 2-S bzw. 3 im o.g. Merkblatt beschriebenen Art und Weise
 FORMCHECKBOX 

als sozialpädagogische Begleitung (AGH-MAE-Typ 2 bzw. 2-S), die mindestens folgende Aufgaben umfasst:
· Vermittlungsunterstützung,

· Zusammenarbeit mit bestehenden Unterstützungssystemen der Teilnehmerin/des Teilnehmers,

· bei Bedarf Vermittlung zu Fachdiensten,

· Alltagshilfen, sofern nicht von anderen bereits abgedeckt,

· Erstellung eines individuellen Integrations- und Qualifizierungsplans mit der Teilnehmerin/dem Teilnehmer zu Beginn der AGH-MAE,

· Hilfestellung bei Problemlagen,

· entwicklungsfördernde Beratung und Einzelfallhilfe (u.a. regelmäßige Einzelgespräche, im Durchschnitt mindestens 30 Minuten pro Woche) und

· Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit dem Jobcenter Arbeitplus Bielefeld.
 FORMCHECKBOX 

als intensive sozialpädagogische Betreuung (AGH-MAE-Typ 3), die mindestens folgende Aufgaben umfasst:
· Vermittlungsunterstützung,

· Zusammenarbeit mit bestehenden Unterstützungssystemen der Teilnehmerin/des Teilnehmers,

· bei Bedarf Vermittlung zu Fachdiensten,

· Alltagshilfen, sofern nicht von anderen bereits abgedeckt,

· Erstellung eines individuellen Integrations- und Qualifizierungsplans mit der Teilnehmerin/dem Teilnehmer zu Beginn der AGH-MAE,

· Hilfestellung bei Problemlagen,

· entwicklungsfördernde Beratung und Einzelfallhilfe (u.a. regelmäßige Einzelgespräche, im Durchschnitt mindestens 60 Minuten pro Woche),

· aufsuchende und aktivierende Unterstützung der Teilnehmerin/des Teilnehmers und

· Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit dem Jobcenter Arbeitplus Bielefeld.
Die sozialpädagogische Unterstützung erfolgt durch
 FORMCHECKBOX 

eigenes Personal und zwar durch  FORMDROPDOWN 
      .

 FORMCHECKBOX 

Personal des Trägers      , den ich mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe beauftragt habe, und zwar durch  FORMDROPDOWN 
      .

Die genannte Person verfügt über

 FORMCHECKBOX 

ein abgeschlossenes Studium im sozialpädagogischen oder einem vergleichbaren Bereich
 FORMCHECKBOX 

eine abgeschlossene Berufsausbildung als Erzieherin/Erzieher und mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung der Zielgruppe
und ist daher fachlich und pädagogisch geeignet, diese Aufgabe wahrzunehmen.  FORMDROPDOWN 
 verfügt über den hierfür erforderlichen aktuellen fachlichen und pädagogischen Wissensstand.

 FORMCHECKBOX 

Qualifizierung in der wie zum AGH-MAE-Typ 2, 2-S bzw. 3 im o.g. Merkblatt beschriebenen Art und Weise, die sich deutlich von der üblichen Anleitung, Einarbeitung und Unterweisung abhebt. Während der AGH-MAE werden folgende Qualifizierungen der Teilnehmerin/des Teilnehmers durchgeführt (differenzierte Darstellung von Form, Inhalt und Umfang der Qualifizierung):

     
     
     
     
Das für die Qualifizierung zuständige Personal ist fachlich und pädagogisch geeignet, diese Aufgabe wahrzunehmen und verfügt über den hierfür erforderlichen aktuellen fachlichen und pädagogischen Wissensstand.

 FORMCHECKBOX 

Intensive berufsbezogene Sprachqualifizierung in der wie zum AGH-MAE-Typ 2-S im o.g. Merkblatt beschriebenen Art und Weise und zwar konkret in folgender Form (differenzierte Darstellung von Form, Inhalt und Umfang der Sprachqualifizierung):

	Umfang der intensiven berufsbezogenen Sprachqualifizierung pro Woche
	      Stunden

	davon
	in Gruppen mit mehr als 4 Personen
	      Stunden

	
	in Gruppen mit max. 4 Personen
	      Stunden

	
	in Einzelförderung
	      Stunden


Folgende Konzepte und Lernmittel werden im Rahmen der intensiven berufsbezogenen Sprachqualifizierung eingesetzt:

     
Auf das unterschiedliche Sprachverständnis der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an der AGH-MAE wird im Rahmen der intensiven berufsbezogenen Sprachqualifizierung wie folgt eingegangen:

     
Sonstige Ausführungen zum Konzept der intensiven berufsbezogenen Sprachqualifizierung:

     
Das für die intensive berufsbezogene Sprachqualifizierung zuständige Personal ist fachlich und pädagogisch geeignet, diese Aufgabe wahrzunehmen und verfügt über den hierfür erforderlichen aktuellen fachlichen und pädagogischen Wissensstand. Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die die intensive berufsbezogene Sprachqualifizierung durchführen, verfügen über ein abgeschlossenes Studium „Deutsch als Fremdsprache“.
E.
Beantragte Förderung
Aus Anlass der Durchführung der AGH-MAE und meiner Leistungserbringung im Rahmen der AGH-MAE entstehen mir unter Berücksichtigung von Zuschüssen Dritter (z.B. ESF-Finanzierungen) und unter Berücksichtigung von Einnahmen, die im Zusammenhang mit der AGH-MAE erzielt werden, aufgrund der Teilnahme der o.g. Person an der AGH-MAE folgende monatliche Kosten, die ich soweit erforderlich (siehe dazu unter H.) spätestens im Rahmen einer teilnehmerbezogenen Schlussrechnung nachweisen werde:

 FORMCHECKBOX 

Meine monatlichen Kosten entsprechen mindestens dem aktuellen monatlichen Förderhöchstsatz des entsprechenden AGH-MAE-Typus:

	
	Monatlicher Förderhöchstsatz im ...

	
	AGH-MAE

Typ 1
	AGH-MAE-

Typ 2
	AGH-MAE-

Typ 2-S
	AGH-MAE-

Typ 3

	Inhalte bei diesem

AGH-MAE-Typ

Kosten anlässlich …
	Beschäftigung
	Beschäftigung,

Qualifizierung und 

sozialpädagogi-

sche Begleitung
	Beschäftigung,

Qualifizierung, intensive berufsbezogene Sprachqualifizierung und

sozialpädagogi-

sche Begleitung
	Beschäftigung,

Qualifizierung und

intensive sozial-

pädagogische

Betreuung

	Ordnungsgemäße Durch-führung der AGH-MAE
(wie im Merkblatt beschrieben)
	50,00 €
	50,00 €
	50,00 €
	50,00 €

	Sozialpädagogische

Begleitung/Betreuung

(wie im Merkblatt beschrieben und oben dargestellt)
	0,00 €
	110,00 €
	110,00 €
	215,00 €

	Qualifizierung

(wie im Merkblatt beschrieben und oben dargestellt)
	0,00 €
	60,00 €
	60,00 €
	130,00 €

	Intensive berufsbezogene Sprachqualifizierung

(wie im Merkblatt beschrieben und oben dargestellt)
	0,00 €
	0,00 €
	175,00 €
	0,00 €

	Summe
	50,00 €
	220,00 €
	395,00 €
	395,00 €

	Zuordnung durch

den AGH-MAE-Träger
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



 FORMCHECKBOX 

Meine monatlichen Kosten sind geringer als der Förderhöchstsatz des entsprechenden AGH-MAE-Typus und belaufen sich auf:

	
	Kosten anlässlich …
	Höhe

	1.
	Ordnungsgemäße Durchführung der AGH-MAE
(wie im Merkblatt beschrieben)
	      €

	2.
	Sozialpädagogische Begleitung/Betreuung

(wie im Merkblatt beschrieben und oben dargestellt)
	      €

	3.
	Qualifizierung

(wie im Merkblatt beschrieben und oben dargestellt)
	      €

	4.
	Intensive berufsbezogene Sprachqualifizierung

(wie im Merkblatt beschrieben und oben dargestellt)
	      €

	Summe
	      €


Auf die detaillierte Kalkulation der mir aus Anlass der Durchführung der AGH-MAE pro Teilnehmerin/Teilnehmer entstehenden monatlichen Kosten, die ich als Anlage zur Angebotserstellung eingereicht habe, verweise ich.
Aus Anlass der Teilnahme der oben unter C. genannten Person an der AGH-MAE und aufgrund der von mir in diesem Zusammenhang zu erbringenden Leistungen beantrage ich die Gewährung einer monatlichen Förderleistung gemäß § 16d Satz 2 SGB II in Höhe von       €. Mir ist bekannt, dass im Zusammenhang mit der Durchführung von AGH-MAE die Gewährung weiterer Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung an mich nicht möglich ist.

Außerdem bitte ich darum, mir auch die an die Teilnehmerin/den Teilnehmer auszuzahlende Mehraufwandsentschädigung von 1,30 €/Teilnahmestunde auszuzahlen; für eine Weiterleitung an die Teilnehmerin/den Teilnehmer sorge ich.
F.
Anerkennung der gesetzlichen Rahmenbedingungen einer AGH-MAE

Die Rahmenbedingungen, unter denen AGH-MAE durchzuführen sind, sind mir bekannt und werden von mir beachtet. Dazu gehört vor allem:

· Es handelt sich um nicht versicherungspflichtige Beschäftigungen von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach dem SGB II in Sozialrechtsverhältnissen, für die den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene Entschädigung für Mehraufwendungen zu zahlen ist. Es wird (daher) kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts begründet.

· Die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubsgesetz mit Ausnahme der Regelungen über das Urlaubsentgelt werden entsprechend angewendet. Dazu gehört vor allem:

· Die Teilnehmerinnen/Teilnehmer gehören zum unfallversicherten Personenkreis nach § 2 Abs. 2 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII), weil sie wie Beschäftigte tätig werden. Der Träger der AGH-MAE hat die Unfallversicherung der Teilnehmerinnen/Teilnehmer rechtzeitig sicherzustellen.

· Die Teilnehmerinnen/Teilnehmer haben Anspruch auf 2 Tage Urlaub je vollem Kalendermonat der Teilnahme an der AGH-MAE. Es besteht aber kein Anspruch auf Urlaubsentgelt.

· Für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften die Teilnehmerinnen/Teilnehmer nur wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der Träger der AGH-MAE hat die Haftpflichtversicherung der Teilnehmerinnen/Teilnehmer rechtzeitig sicherzustellen.

G.
Sicherstellung einer gesetzeskonformen und ordnungsgemäßen Durchführung der AGH-MAE

Ich stelle eine gesetzeskonforme und ordnungsgemäße Durchführung der AGH-MAE sicher. Dazu zählt vor allem:

· Es werden nur die oben unter B. benannten Tätigkeiten erledigt. Die Erledigung dieser Tätigkeiten darf nur zu den oben unter C. angegebenen Zeiten und an den oben unter B. genannten Orten erfolgen.

· Soweit es sich um AGH-MAE-Plätze im Bereich der sog. personennahen Dienstleistungen handelt, sind die in der „Absprache zwischen der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände Bielefeld und der Arbeitplus in Bielefeld GmbH über die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten im Bereich der personennahen Dienstleistungen“ vom 29.05.2006 getroffenen Regelungen vom AGH-MAE-Träger zu beachten.

(Anmerkung: Gemäß § 76 Abs. 3 SGB II ist das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld zum 01.01.2011 an die Stelle der Arbeitplus in Bielefeld GmbH getreten.)

· Es werden ausschließlich vom Jobcenter Arbeitplus Bielefeld zugewiesene erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II eingesetzt.

· Der AGH-MAE-Träger führt die erforderlichen Beschäftigungs-/Tätigkeitsnachweise für die Teilnehmerinnen/Teilnehmer.

· Die oben unter D. benannten Leistungen werden vollständig erbracht.

· Während der gesamten Dauer der AGH-MAE liegt die Trägereignung vor und sind die Fördervoraussetzungen erfüllt.

· Der AGH-MAE-Träger übersendet innerhalb von zwei Wochen nach Beginn der AGH-MAE eine von der Teilnehmerin/vom Teilnehmer an der AGH-MAE unterschriebene Kopie des Förderantrags an das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld. Hierdurch wird erreicht, dass die Teilnehmerin/der Teilnehmer nochmals die Rahmenbedingungen, unter denen die AGH-MAE durchgeführt wird, und den Inhalt des Förderantrags zur Kenntnis nehmen kann.

· Die AGH-MAE wird vom AGH-MAE-Träger selbst durchgeführt.
· Die gesetzliche Unfallversicherung sowie die Haftpflichtversicherung für die Teilnehmerinnen/Teilnehmer werden vom AGH-MAE-Träger rechtzeitig sichergestellt und auf Nachfrage gegenüber dem Jobcenter Arbeitplus Bielefeld nachgewiesen.

· Während der AGH-MAE berichtet der AGH-MAE-Träger dem Jobcenter Arbeitplus Bielefeld gegenüber (unabhängig von § 61 SGB II) unverzüglich und schriftlich über wichtige Umstände im Ablauf der AGH-MAE. Wichtige Umstände sind z.B.

· der Nicht-Antritt bzw. die Nicht-Teilnahme an der AGH-MAE,

· unentschuldigtes Fehlen einer Teilnehmerin/eines Teilnehmers von mehr als 3 Tagen sowie sich häufende unentschuldigte Fehlzeiten von weniger als 3 Tagen,

· Krankheit oder (andere) persönlich bedingte Ausfallzeiten der Teilnehmerin/des Teilnehmers von mehr als 3 Wochen,

· der Abbruch oder die beabsichtigte/erkennbare Beendigung der AGH-MAE durch die Teilnehmerin/den Teilnehmer oder den AGH-MAE-Träger sowie

· eine dem Träger bekannt werdende Adressänderung der Teilnehmerin/des Teilnehmers.

· Innerhalb von einer Woche nach Beendigung der AGH-MAE erstellt der AGH-MAE-Träger einen Abschlussbericht mit Teilnehmerbeurteilung; hierzu ist der vom Jobcenter Arbeitplus Bielefeld zur Verfügung gestellte Vordruck zu verwenden. Drei Exemplare dieses Abschlussberichts mit Teilnehmerbeurteilung schickt der AGH-MAE-Träger innerhalb von einer Woche nach Beendigung der AGH-MAE an das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld. Die Teilnehmerin/der Teilnehmer erhält vom AGH-MAE-Träger am Tag der Beendigung der AGH-MAE

· einen individuellen Beschäftigungsnachweis,

· die erworbenen berufsspezifischen Zertifikate und

· eine Kopie des Abschlussberichts mit Teilnehmerbeurteilung.
· Eine Arbeitnehmerüberlassung von Teilnehmerinnen/Teilnehmern einer AGH-MAE erfolgt weder durch den AGH-MAE-Träger noch durch Dritte.

· Die Teilnehmerinnen/Teilnehmer dürfen während der AGH-MAE ein vierwöchiges unentgeltliches Praktikum absolvieren. Folgende Eckpunkte sind zu beachten:

· Die wöchentliche Praktikumszeit muss der wöchentlichen Einsatzzeit der Teilnehmerin/des Teilnehmers im Rahmen der AGH-MAE entsprechen.

· Das Praktikum kann beim Träger der AGH-MAE oder bei einem Dritten absolviert werden. Wird das Praktikum beim Träger der AGH-MAE absolviert, dürfen sich die Tätigkeiten, die während des Praktikums erledigt werden, grundsätzlich nicht überschneiden mit den Tätigkeiten, die im Rahmen der AGH-MAE von der Teilnehmerin/dem Teilnehmer erledigt werden.

· Der Träger der AGH-MAE erbringt die oben unter D. genannten Leistungen auch während des Praktikums in der erforderlichen Weise.

· Der Träger der AGH-MAE hat spätestens zwei Wochen vor Beginn des Praktikums die Durchführung des Praktikums und seine wesentlichen Inhalte (insb. Beginn, Ende, Inhalt, Praktikumsstelle) mit dem IDL AGH-MAE des Jobcenters Arbeitplus Bielefeld abzusprechen.

· Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorschriften zum Sozialdatenschutz, werden vom Träger beachtet.

· Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stimmt der AGH-MAE-Träger rechtzeitig mit dem Jobcenter Arbeitplus Bielefeld ab; in Berichten und Veröffentlichungen wird auf die Herkunft von Fördermitteln hingewiesen.
H.
Anerkennung der förderrechtlichen Voraussetzungen und Abrechnungsverfahren

Die nachfolgenden förderrechtlichen Voraussetzungen erkenne ich als verbindlich an:

· Die finanzielle Förderung des AGH-MAE-Trägers erfolgt nicht platzbezogen, sondern teilnehmerbezogen. Voraussetzung für die Erbringung einer finanziellen Förderung gegenüber dem AGH-MAE-Träger ist also nicht das Anbieten eines Platzes für eine AGH-MAE, sondern der Umstand, dass eine zugewiesene Person tatsächlich teilnimmt. Es erfolgt eine taggenaue Abrechnung (ein Teilnahmetag = 1/30 des Monatsbetrags). Die Teilnahme beginnt mit dem Eintritt der/des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach dem SGB II in die AGH-MAE und endet grundsätzlich mit ihrem/seinem Austritt aus der AGH-MAE. Teilnahmetage sind die Kalendertage, an denen die AGH-MAE von einer Teilnehmerin/einem Teilnehmer besetzt ist oder vom Jobcenter Arbeitplus Bielefeld als besetzt anerkannt wird. Zu beachten ist:

· Urlaubstage der Teilnehmerin/des Teilnehmers gelten im Umfang von bis zu 2 Tagen je vollem Kalendermonat als Beschäftigungszeit und daher als Teilnahmetag.

· Samstage, Sonn- und Feiertage gelten als Teilnahmetage, soweit die/der erwerbsfähige Hilfebedürftige als Teilnehmerin/Teilnehmer gilt.

· Zeiten der Teilnahme an einem Praktikum, das die oben unter G. genannten Voraussetzungen erfüllt, gelten als Beschäftigungszeit und daher als Teilnehmertage.
· Bei sonstigen Fehlzeiten (z.B. Krankheit, (andere) persönlich bedingte Ausfallzeiten, unentschuldigtes Fehlen) ist das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld ohne schuldhaftes Zögern zu informieren, damit gemeinsam über den weiteren Verbleib der/des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in der AGH-MAE entschieden werden kann. Hierbei gelten folgende Grundsätze:

· Bei Krankheit und (anderen) persönlich bedingten Ausfallzeiten von mehr als 3 Wochen wird die AGH-MAE abgebrochen. Der AGH-MAE-Träger erhält die trägerbezogene Förderleistung noch für die ersten 3 Tage ab dem Datum, an dem erkennbar wird, dass die Krankheit/die (andere) persönlich bedingte Ausfallzeit mehr als 3 Wochen dauern wird.

· Unentschuldigte Fehlzeiten führen nach 3 Tagen zum Abbruch der AGH-MAE; für diese Zeit erhält der AGH-MAE-Träger noch die trägerbezogene Förderleistung.

· Dem AGH-MAE-Träger ist bekannt,

· dass eine Besetzung der angebotenen AGH-MAE-Plätze nicht garantiert werden kann und dass seitens des Jobcenters Arbeitplus Bielefeld keine Verpflichtung besteht, von ihm angebotene AGH-MAE-Plätze zu besetzen oder besetzt zu halten,

· dass die Zuweisung von der Teilnehmerinnen/Teilnehmer nach ihrer Eignung und Qualifizierung erfolgt und dass der AGH-MAE-Träger keinen Rechtsanspruch auf Zuweisung bestimmter Personen hat und

· dass es Gründe geben kann, aufgrund derer eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer an einer AGH-MAE vor Ablaufen der ursprünglich geplanten Zuweisungsdauer die Teilnahme hieran beendet; in diesem Fall besteht keine Nachbesetzungspflicht. Solche Gründe sind insbesondere:

· Nicht-Teilnahme der Kundin/des Kunden an der AGH-MAE,

· Abbruch der AGH-MAE durch die teilnehmende Person oder den AGH-MAE-Träger,

· unentschuldigtes Fehlen der teilnehmenden Person von mehr als 3 Tagen sowie sich häufende unentschuldigte Fehlzeiten von weniger als 3 Tagen,

· Krankheit oder (andere) persönlich bedingte Ausfallzeiten der teilnehmenden Person von mehr als 3 Wochen,

· Ausbildungsplatz- bzw. Arbeitsaufnahme der teilnehmenden Person,
· Zuweisung der teilnehmenden Person in eine besser geeignete AGH-MAE oder in eine andere (vorrangige) Maßnahme nach dem SGB II,

· Wegfall der Leistungsberechtigung nach dem SGB II,

· schuldhaftes Verhalten der teilnehmenden Person, z.B. nachhaltige Verstöße gegen allgemeine Pflichten oder

· Gefährdung (= keine Erreichbarkeit) des Ziels der AGH-MAE.

· Die Förderung wird mit der Maßgabe gewährt, dass

· der Träger zur Durchführung der AGH-MAE geeignet ist, d.h. insbesondere die Gewähr für eine gesetzeskonforme und ordnungsgemäße Maßnahmedurchführung bietet,

· der Träger die AGH-MAE gesetzeskonform und ordnungsgemäß durchführt, wozu auch gehört, dass er die in diesem Antrag (vor allem unter F. und G.) und in dem Merkblatt „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach § 16d Satz 2 SGB II - Merkblatt mit den wichtigsten Regelungen zur Umsetzung in Bielefeld“ genannten Rahmenbedingungen und Pflichten einhält/erfüllt,

· der Träger während der gesamten AGH-MAE die Erfüllung der Fördervoraussetzungen sicherstellt,

· der Träger die gewährten Förderleistungen zweckentsprechend verwendet,

· die bewilligten und an den Träger ausgezahlten Mehraufwandsentschädigungen von ihm ohne Abzug unverzüglich (jeweils monatlich nachträglich) an die Teilnehmerinnen/Teilnehmer weitergegeben werden (die Mehraufwandsentschädigung beträgt aktuell 1,30 € für jede Stunde der Teilname an der AGH-MAE; sie wird nur für tatsächlich geleistete Beschäftigungsstunden gewährt, also z.B. nicht für Krankheitszeiten und Urlaubstage, wohl aber für die Zeiten, in denen die/der erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II während der AGH-MAE an der Qualifizierung, der intensiven berufsbezogenen Sprachqualifizierung oder an dem Praktikum, das die oben unter G. genannten Voraussetzungen erfüllt, teilnimmt) und
· der Träger alle förderungsrelevanten Änderungen unverzüglich dem Jobcenter Arbeitplus Bielefeld mitteilt.

· Besonders zu beachten ist, dass es sich bei der aufgrund dieses Förderantrags bewilligten Förderleistung nicht um eine Förderpauschale handelt, sondern um einen Förderhöchstsatz. Das heißt, dass die Förderleistung nur insoweit erbracht wird, wie dem Träger der AGH-MAE aufgrund der Durchführung der AGH-MAE – ggfs. unter Beachtung von Zuschüssen Dritter (z.B. ESF-Finanzierungen) und im Zusammenhang mit der AGH-MAE erzielter Einnahmen, sofern derartige Zuschüsse und/oder Einnahmen vorhanden sind – tatsächlich auch Aufwendungen entstehen. Sind die Aufwendungen des AGH-MAE-Trägers geringer als der Förderhöchstsatz, verringert sich auch die an den Träger der AGH-MAE auszahlbare Förderleistung.
Die Berechnung und Auszahlung der Förderleistungen erfolgt monatlich nachträglich auf der Basis eines vom Träger der AGH-MAE zu erstellenden, spätestens zum 05. des Folgemonats an das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld zu übersendenden Monatsberichts; für die Erstellung des Monatsberichts ist der vom Jobcenter Arbeitplus Bielefeld zur Verfügung gestellte Vordruck zu verwenden. Um diesen Monatsbericht erstellen zu können, führt der Träger der AGH-MAE teilnehmerbezogen einen geeigneten, taggenauen Nachweis, dem die Teilnahmestunden zu entnehmen sind und der dem Monatsbericht beizufügen ist.
Zusammen mit der Erstellung des letzten Monatsberichts hat der AGH-MAE-Träger eine teilnehmerbezogene Schlussrechnung zu erstellen und an das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld zu übersenden. Für die Erstellung der Schlussrechnung ist der vom Jobcenter Arbeitplus Bielefeld zur Verfügung gestellte Vordruck zu verwenden. Zu folgenden Positionen sind die Nachweise vorzulegen:

· Personalkosten des AGH-MAE-Trägers für das zur sozialpädagogischen Begleitung/Betreuung eingesetzte Personal,

· Kosten für sozialpädagogisches Personals eines anderen Trägers, der mittels Leistungseinkauf beauftragt worden ist,

· Personalkosten des AGH-MAE-Trägers für das zur Qualifizierung und zur intensiven berufsbezogenen Sprachqualifizierung eingesetzte Personal,

· Kosten für die Qualifizierung und die intensive berufsbezogene Sprachqualifizierung, die bei Dritten eingekauft worden ist sowie

· Zuschüsse Dritter (z.B. ESF-Finanzierungen), die im Zusammenhang mit der AGH-MAE gewährt wurden und Einnahmen, die im Zusammenhang mit der AGH-MAE erzielt wurden.

Dem Jobcenter Arbeitplus Bielefeld wird bereits hiermit das jederzeitige Recht eingeräumt, Maßnahmeprüfungen vorzunehmen. Die Einsicht in Geschäftsunterlagen sowie der Zutritt zu den Geschäftsräumen bzw. zu den Einsatzorten der Teilnehmerinnen/Teilnehmer werden zugelassen oder gewährleistet. Zum Zweck der Prüfung bewahre ich die notwendigen Unterlagen 5 Jahre lang auf.

Mir ist bekannt, dass bei Leistungsstörungen mir gegenüber Sanktionen (z.B. Abmahnung, ergänzende Auflagen, teilweise oder vollständige Rückforderung, Abbruch der AGH-MAE) möglich sind.

I.
Abschließende Erklärung des AGH-MAE-Trägers

Ich habe das vom Jobcenter Arbeitplus Bielefeld erstellte Merkblatt „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach § 16d Satz 2 SGB II - Merkblatt mit den wichtigsten Regelungen zur Umsetzung in Bielefeld“ erhalten, zur Kenntnis genommen und bei Abgabe des vorliegenden Förderantrags beachtet.

Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. Den Inhalt dieses Förderantrags habe ich zur Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben nicht nur zur Erstattung von Leistungen sondern auch zu einem Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren (Subventionsbetrug) führen können.

J.
Hinweis für den AGH-MAE-Träger

Das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld benötigt die erfragten Angaben für die Prüfung, ob die Förderungsvoraussetzungen nach § 16d Satz 2 SGB II vorliegen. Die Mitwirkungspflicht und deren Umfang ergibt sich aus §§ 60 ff. des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I). Bei fehlender Mitwirkung kann die Leistung ganz oder teilweise versagt oder entzogen werden (§ 66 SGB I). Die erfragten Angaben werden in eine Maßnahmeakte aufgenommen. Für die Leistungszahlung werden einzelne der erfragten Daten automatisiert verarbeitet und gespeichert; die Löschung erfolgt spätestens 10 Jahre nach Beendigung der Leistungsgewährung.

     
	Ort, Datum
	
	Stempel und Unterschrift

des Anbieters/Trägers

der AGH-MAE


Erklärung der Teilnehmerin/des Teilnehmers an der AGH-MAE
Die Rahmenbedingungen, unter denen die AGH-MAE durchgeführt wird, und den Inhalt des Förderantrags nehme ich hiermit zur Kenntnis.

     
	Ort, Datum
	
	Unterschrift

der Teilnehmerin/des Teilnehmers

an der AGH-MAE
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